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BETRIFFT Kommunale Volksinitiative "Attraktives Dorfzentrum Illnau";  

Beschluss zur Gültigkeit / Festlegung des weiteren Vorgehens  

 

 
 
 

DER GROSSE GEMEINDERAT 

AUF ANTRAG DES STADTRATES  
UND GESTÜTZT AUF § 12 DER GEMEINDEORDNUNG  

I.V.M. § 133 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE POLITISCHEN RECHTE 

BESCHLIESST: 

 

1. Die kommunale Volksinitiative „Attraktives Dorfzentrum Illnau“ wird gültig erklärt. 

2. Der Stadtrat wird beauftragt, dem Grossen Gemeinderat sowohl eine ausformulierte Umsetzungsvorla-
ge zur Volksinitiative als auch einen Gegenvorschlag dazu zu unterbreiten. 

3. Es gelten die allgemeinen Verfahrensfristen zum Initiativrecht, wie sie auch im Beschluss des Stadtrates 
SRB-Nr. 2017-69 vom 4. Mai 2017 abgehandelt sind. Demnach hat der Stadtrat dem Grossen Gemein-
derat die Umsetzungsvorlagen zur Initiative als auch zum Gegenvorschlag innert 19 Monaten seit Einrei-
chung der Initiative (d.h. bis 9. August 2018) zu unterbreiten. 

4. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Stefan Eichenberger, Schmittestrasse 10, 8308 Illnau;  

für sich und zu Handen des Initiativkomitees 
b. René Truninger, Hackenbergstrasse 13b, 8307 Effretikon;  

für sich und zu Handen des Initiativkomitees 
c. Stadtpräsident 
d. Stadtrat Ressort Hochbau 
e. Abteilung Hochbau 
f.  Stadtrat Ressort Tiefbau 
g. Abteilung Tiefbau 
h. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach) 

 
Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon  
 

  

Erik Schmausser  Marco Steiner 
Ratspräsident  Ratssekretär 
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